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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

UBekanntmachung 

der Stadt Memmingen  

über die Festsetzung der Grundsteuer für das 

Kalenderjahr 2006 
Vom 13. Juni 2006 

 
 

UGrundsteuerfestsetzung 
 
vorbehaltlich der Erteilung anderslautender schriftlicher Grundsteuerbescheide 2006 wird 
hiermit gemäß § 27  Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07. August 1973 (BGBl I S. 965), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. September 2005 (BGBl I S. 2676) die Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2006 in gleicher Höhe wie im Jahre 2005 festgesetzt. Für die Steuer-
schuldner treten mit dem heutigen Tage die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen 
heute ein schriftlicher Steuerbescheid für 2006 zugegangen wäre. 
 
 

URechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Mem-
mingen, Marktplatz 1, 87700 Memmingen einzulegen. 
 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht 
entschieden werden, so kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg (Post-
anschrift: Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg,  Postfach 11 23 43, 86147 Augsburg; 
Hausanschrift: Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augs-
burg,) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundenbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einle-
gung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des 
Falles eine kürzere Frist geboten ist. 
 
Die Klage muß den Kläger, den Beklagten (Stadt Memmingen) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
 
Memmingen, 13. Juni 2006 
STADT MEMMINGEN 
Dr. Holzinger 
Oberbürgermeister 
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